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PRÄS\UENTENKONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS 

A, z,: S-186/N 

Betreff: 

Wien 1., Löwelstraße 12 
Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 63 07 41, 63 77 31 Fernschreiber 13/6451 

Es wird ersucht, bei Antwortschreiben das 
Aktenzeichen anzugeben, 

Zum Schreiben vom .......... ,' .. , ... , ...... , 

A, z,: ................. . 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

Betreff: Entwurf eines Arbeitskräfte­
überlassungsgesetzes - AnG 

Wien, am .. ? ~ .)1?4:?; .. J9,~q ..... . 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs übermittelt in der Anlage 25 Exemplare ihrer Stellung­

nahme zu dem im Betreff genannten Entwurf. 

Für den Generalsekretär: 
// // 

I! l/ I 
Jli~/'> 

25 Beilagen 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ C\.B S C IIIlII~iT 
l 6.3.1986 

DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN Wien,arn .................................................. . 

ÖSTERREICHS 

G. z.. ~ S-lS6/1\J 
z . ScJ.1.r . v.: 15. 12 . 19 i: 5 
Zl.: 34.401/5-2/85 

Wien 1., Löwelstraße 12, Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 63 0741. 63 77 31, Fernschreiber 13/5451 

An öas 
Bundesministerium f~r Soziale 
Verwalt.ung 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Betreff~ Zntwurf eines Arbeitskräfte­
~berlassungsgesetzes - AUG 

Die :2räsidentenkonferenz der LanC:i;;:ir-tschaftskammern Öster-

reichs beehrt sich v Zuril vorliegenden ::,!ntwurf eines Bundes­

gesetzes mit dem die tiberlassung von Arbeitskräften geregelt 

sowie das Arbeitsinarktf~rderungsgesetz und das Arbeitsver­

fassungsgesetz geän~ert werden (Arbeitskräfte~berlassungs­

gese'l:z ~ AÜG) folgende Stellungnahme zu übermitteln. 

hi'c eiern im Enhmrf vorliegenden Geset? sollen die Vorausset­

zungen äer J.~rbeitnehmerüberlassung geregelt und damit die 

ljiöglichkei ten an ;i'orlavorschr if te!1 geht.:m(~en verden . Diese 

Zielsetzung ist grundsätzlich wohl berechtigt, doch geht 

<:'.:.ie Vorlage in ihren heschränkungen zu ':veit und entspricht 

damit nicht den tatsächlichen Bed~rfniGsen der Praxis. 

Auf Grund Cier zu Heit reichenden ,'.egelungen spricht sich 

die präsidentenkonferenz für eine grundlegende Uberarbeitung 

unter Binbeziehung der betroffenen in die Beratungen aus 

und leim-c den EntvJUrf in der vorliegenden i"orm ab. 

Allgeraein spricht die Präsidentenkonferenz in der folgenden 

Stellungnahme drei Pragenbereiche an~ 
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1. Es war grun6s~tzlich die Frage der Erfassung der Maschi­

nenringe zu prüfen. Auf cer seite 21 G.er Erl~uternden Bemer­

};:ungen t"ürü darauf hingevüesen, 6aß die Haschinenringe 

':nicht ers t auf Grund dieser Ausnahmebestimmung (§ 2) von 

den ~egelunge~ dieses Bundesgesetzes unberührt bleiben. ß 

Hinsich-tlich der baschinenringe teilt die Pr~si6.entenkonfe­

renz C:~iese Auffassung, \'lobei die Bemerkung "raeistens " im 

Text der Brl~uternden hemerkungen eher verwirrend ist und 

der Einsatz im Rahmen der kaschinenringe grundsitzlieh 

als;ierkvertrag durchgeführt wird J soc.aß gar nicht auf ein 

tiberwiegen des Werkvertrages hingewiesen werden sollte . 

• Jedenfalls erscheirre mit der Vorlage ;:::ein ProDlem hinsicht­

lich äer kaschinenringe zu entstehen. 

2. Pmders erschein·t jec:.och eie Si'cuation hinsichtlich der 

Betrie~sililferinge. Die Erl~uternden bemerkungen auf Seite 

21 beziehen sich in ihrer Textierung in gleicher Weise auf 

Maschinen- und Betriebshilferinge. Nach der Textierung des 

Bn·tv.mrfes (S 2 Abs 2 2; 3) sind jedoch "vori.lbergehende Über­

lassungen von Arbeitskräften im li.ahmen der betrieblichen 

ZUSc,füTIlenarbei t od.er einer ll.rbeitsgemeinschaft I. nur dann 

ausgeno:nmen, wenn es sich (li t . a) um die Erfüllung gemeinsam 

übernoill;:nener AUfträge oder (lit.b) den Erfahrungsaustausch, 

der Instuktion, der Ausbildung oder 0berwachung handelt. 

Im aahmen der Begutachtung ergaben sich nun Zweifel, ob 

eine ;~:ubsumierung unter ll·t. a angezeiqt ist, sodaß es im 

Ergebnis de:r:- l:>era·tt:~i1gen als ",ünsche?1.S\-Jert erkannt wurde. 

der Z 3 eine eigene lit c anzufügen, die ausdrücklich 

klars·tell t v daß die "Überlassung von Arbeitskräften" im 

Hahr.len von 1>e triebshilferingen vor;~ l-\rbei tskräfteüberlas­

sungsgesetz ausgenom:":nen ist. Diese Ausnahme erscheint um so 

wichtiger als es ("';.(-=n Einsatz als bet:::-iebshelfer sowohl auf 

selbständiger als auch auf unselbständiger Basis gibt. Etwa 

in Nieder~sterreich sind Betriebshelfer Arbeitnehmer, sie 

sine je~och Bedienstete des Landes und damit auf Grund des 

Aos 1 VDm Geltungsbereich des Gesetzes ausgenommen. Die 
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Präsidentenkonferenz hält jedoch auf Grund der Gesamtsitua­

tion nach eingehenGer Beratung eine Klarstellung durch Er­

gänzung der Z 3 für zueckrnänig une;. not .... Jenc:ig. 

3. Einen speziellen ~all für die Forstwirtschaft stellt 

der Einsatz gewerblicher Schlägerungsunternehmen dar. Auf 

Seite 1& ff. der Erl~uternden Bemerkungen wird ausgeführt, 

daß ~älle. '"in denen ein Unternehmer ausschließlich zur 

Herstellung eines Werkes, für dessen ordnungsgemäßes Zu-

s~:an0"ekommen er die \/erantwortun9trägt, ........ nicht vom 

Regelungsbereich des Gesetzes erfaß"t sein sollen. Der Ab­

schluß von \Jerkver"crägen soll nämlich nach den Erläuternden 

Bel,lerkungen sowei"t 2r nicht mißbräuchlich zur Umgehung der 

Zielsetzungen der vorgesehenen llegelung erfolgt, keines­

falls erschwert oc:er verhindert werden. Dieser Zielsetzung 

\ür6. voll zugestimrÜt:, öoch ergeben sich im Hinblick auf § 3 

Abs 2 Unklarheiten. insbesondere ii,l Einblick auf den Umfang 

Regelungsbereiches. 

In einer etwas komplizierten i'ormulierung liegt nämlich 

nach 0 3 Abs 2 des En~c'tvurfes eine Überlassung von Arbeits­

kräfJcen ins~esondere auch dann vor, "(denn die P ... rbeitskräfte 

in Erfiillung von TrJerkverträgen ihres Arbeitgebers in fremden 

be"trieben arbeiten. ohne daß sie ein von den Produkten 

oder ~ienstleistungen des fremden Betriebes abweichendes 

unterscheiGbares Werk ~erstellen. Arbeitskräfte des Schl~­

gerungsunternehmens schlägern Holz, und das gleiche ge­

schieht in ~orstbetrieben. Das Produkt der Schligerungsun­

ternehrnen unterscheidet sich daher nicht von jenem des Forst­

betriebes. Schl~gerungsunternehmen stellen jedoch ein "dem 

~"1erkunternehmer zurechenbares Werk" her. 

§ 3 P.bs 2 bestimmt, daß eine Überlassung von Arbeitskräften 

vorliegt, wenn diese in fremden Betrieben arbeiten, ohne 

daß sie alle nachstehenden Voraussetzungen erfüllen 

(Z I bis 41). Diesbezüglich ergeben sich die Probleme mit 

der !~'ormulierung der Z I, vleil die Arbei"tskräfte des Schlä-
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gerungsunternehmens kein vom Borstbetrieb abweichendes 

Pro6ukt herstellen. 

Grundlage als Überlegungen zur Beseitigung der anstehenden 

Unklarheiten sollte die Tatsache sein, daß gewerbliche 

SChlägerungsunternehmer keineswegs zur Umgehung von Bestim­

mungen iiber die P,rbeitnehmerü.berlassung eingesetzt v/erden. 

Sie sind bei der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung vieler 

Fors'cbetriebe notwendig ge\,!orden. l!:s ist notwendig ihren 

Einsatz weiterhin zu sichern ohne die einer unterschiedli­

chen Zielsetzung dienenden Bestimmungen der Vorlage zur 

Anwendung zu bringen. 

Die Präsidentenkonferenz ersucht daher den angef~hrten 

Überlegungen Rechnunq zu tragen und die i::1estimrnung des 

S 3 ].\.bs :;: so umzuformulieren, daß öen l:.iec:.enken n.echnung 

ge·tragen wird. 

Zu einzelnen Bes timlllungen bemerkt Gie Präsidentenkonferenz 

folgendes: 

Vorweg sei darauf hingewiesen, daß im rEitel und immer wieder 

im Laufe des 'l'extes von "Arbei tskräften \, die Rede ist. 

Terminologisch befriedigt diese Bezeichnung nicht. Es sollte 

im hinblick darauf, daß es sich um Dienstverhältnisse han­

delt, die Bezeichnung i'Arbeitnehmer" verwendet werden. 

Das w~rde im Rahmen des bisher geläufigen Terminologie 

eine eindeutige Zt:ordnung ermöglichen und eine Zuordnung 

in F:.ichtung selbständiger Tätigkeit, :,Terkvertrag. vermeiden. 

Zu t 3 Abs I: 

In dieser Bestimmung~Jird auf den'vlahren vlirtschaftlichen 

Gehal t ,. abgestell"c 0 Diese Pormulierung erscheint sehr wei t­

gehend und k~nnte in ~er prak~ischen Interpretation zu 

Schwierigkeiten f~hren. 

.. 
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Zu § 5~ 

Hinsichtlich des Inhalts des Arbeitsvertrages ergeben sich 

Bedenken, daß das Arbeitsverhältnis nicht befristet ge­

schlossen werden darf (Ahs 2 Z 1). Es ist aber auch nicht 

einsichtig, warum eine Sonderregelung hinsichtlich der 

Kündigungsfrist (~; S ~.>.bs 1 Z 2) vorgesehen \-Vi 1:'6. Offenbar 

soll die M~glichkeit geschaffen werden. nach Beendigung 

der Ünerlassun9 einen j:;.rbei tsvert~cag mi-t dem t;Beschäftiger i. 

zu schließen, um aie Vorteile eines festen Arbeitsplatzes 

zu genießen. Das ist jedoch im Lin~lick auf die Interessen 

des tiberlassers nicht gerechtfertigt und abzulehnen. 

In l\.bs 3 des § 5 \-;lire. Cie Schrif-tform (nachweislich) ver­

lang-':. Diese Auflage ist wohl begrü_ndet, doch muß sie im 

Zusammenhang mi-t der f:itrafandrohung von S 20.000, - bis 

S 300.000,- gesehen vlerden (s 22 Abs 2 Z 3 und 4), und das 

schein-t in diesem Zusarru:nenhang zu s-treng. 

Für die Erteilung äer Bewilligung für die Überlassung von 

Arbeitskräften ist ;;auf die Lage und Entwicklung des Ar-

bei tsmarktes" bedach~c zu nehmen. Eine Überprüfung des Arbei ts­

marktes erscheint hier jedoch nach objektiven Kriterien 

nicht m~glich. und es ist daher zu befürchten, daß nach 

d.ieser Generalklausel die Erteilung der Bewilligung Geln 

ungebundenen Ermessen der Beh~rde iiberlassen bleibt. Diese 

Bestimmung geht auch an den praktischen Gegebenheiten vor­

bei. Leiharbeitskräfte werden überwiegend in besJcimmten 

r'ällen. l.'de den Ausgleich von Arbei-tsspitzen, eingesetzt 

und stAllen daher nicht von vornherein eine Konkurrenz 

für 6ie Arbei tssuchenc_en dar. Im übrigen werden auch bei 

der 2,ü::-iickdrängung der Lei~1arbeit l-\rbei,tskräf'ce freigesetzt, 

Die Erläuterungen selbst sprechen von 70.000 Personen oder 

37.000 Vollbeschäftigten. Das ist eine beachtliche Zahl. 

Bei einer Berücksichtigung der Lage und Entwicklung des 
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.. 
Arbeitsmarktes ware wahrscheinlich nur eine Umschichtung 

der Arbeitslosen zu erwarten, so eaß sich keine V~rringerung 

der Arbeitslosigkeit bei einer Eindämmung der Leiharbeit 

ervlar-ten läßt. Auf eine derartige Bes·timmung sollte daher 

verzichtet werden. Das Ziel des Entwurfes ist es schließlich 

eine ordnungsgeraäße Abwicklung und den Schutz der Rechte 

der betroffenen Personen sicherzustellen und nicht die 

Zahl c.er t"älle einzudäm .. nen. 

Zu b 11~ 

In § 1 L; 2 geforG.er-te "Gevlährleistung der Errichtung eines 

betriebsrates im betrieb des Überlassers" scheint zu vlei t­

gehend und wird Gaher abgelehnt. Es sollte diesbez~glich 

keine Sonderregelung geschaffen werden. Die allgemein gel­

teno..;? :,~:egelung mÜß-te ausreichen. 

Zu l1.;r Jcikel 11 - Änderung des Arbeitsmarktförderungsgesetzes : 

§ 9 Abs 4 verwendet den Begriff "Arbeitskräfte G'. Auf die 

Proble@atik dieses begriffes wurde bereits hingewiesen. 

Es vJiirde damit auch freie Dienstverhal"tnisse be·treffen 

und damit vielfach eÜe 'rätigkeit b·ei ä.\~r Betriebshilfe . 

Diese l-ms\'leitung ist abzulehnen. 

Zu. Artikel 111 -fl.rbei>csverfassungsgeset.z ~ 

Nach den vorgesehen Hes·timmungen ist unter Umständen der 

betriebsrat 6es Betriebes des Besch~ftig2rs auch f~r die 

Dienstnehmer des ti~erlassers zust~ndig. Die Präsidentenkon­

ferenz lehnt eine derartige Erweiterung ab. 

VJunschgemäß werden 25 J\bschriften dL~s2r Stellungnahme 

dem Präsidium des Nationalrates ijbermittelt. 

Der Präsident: Der Generalsekretär: 
gez. Ing. Derfler Q8Z. 1. V. Dip!. Ing. Sfrasser 
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